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1. Name und Trägerschaft 
Der Fonds trägt den Namen «Fonds queer key» und ist ein zweckgebundener Fonds des Vereins 
queerAltern Bern. 
 
2. Zweck des Fonds 
Der Fonds dient der Weiterentwicklung und Ausbreitung im Kanton Bern und anderen Kantonen 
für die Initiative «queer key», welche sich für eine queersensible Pflege und Betreuung in Spitex-
Diensten sowie Alters- und Pflegeheimen einsetzt. 
 
3. Zweckbindung 
Die Mittel des Fonds sind ausschliesslich für den in Ziffer 2 genannten Zweck zu verwenden. Eine 
anderweitige Verwendung ist ausgeschlossen. 
 
4. Mittelherkunft 
Die Fondsmittel setzen sich zusammen aus: 
- Erträgen aus finanziellen Zuwendungen von Geldgeber*innen im Rahmen des Pilotprojekts 
«queer key». 
- Zuwendungen Dritter, die ausdrücklich für diesen Fonds bestimmt sind. 

5. Entscheid über Mittelverwendung 
Über die Verwendung der Fondsmittel entscheidet ein Gremium, das mit der Etablierung des 
Fonds gebildet wird. Dieses Gremium besteht aus: 
- dem Präsidium des Vereins queerAltern Bern 
- Co-Projektleitung «queer key»  
Das Gremium entscheidet im Konsens oder nach Mehrheitsprinzip über die Mittelverwendung. 
 
6. Verwaltung und Kontrolle 
Die Verwaltung des Fonds erfolgt durch den Verein queerAltern Bern. Die Buchführung ist 
transparent zu führen und jährlich im Rahmen der Vereinsrechnung auszuweisen. Eine 
Rechenschaft über die Mittelverwendung wird an der Mitgliederversammlung des Vereins 
queerAltern Bern vorgelegt. 
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7. Auflösung oder Zweckwegfall 
Sollte die Initiative «queer key» eingestellt werden oder der Förderzweck nicht mehr möglich 
sein, werden die verbleibenden Fondsmittel im Verein queerAltern Bern für die finanzielle 
Unterstützung von einzelnen hilfebedürftigen älteren Members in Notlagen oder weiteren 
Projekten im Bereich Pflege und Betreuung sowie Wohnen von queeren Senior*innen 
eingesetzt. Bei der Auflösung des Vereins queerAltern Bern gelten die Statuten.  
 
8. Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt mit Beschluss des Vorstands von queerAltern Bern am 16. Oktober 2025 
in Kraft. 

 
 
Unterschriften:  
 

 

 

Co-Präsident queerAltern Bern: Daniel Frey 

 

 

Co-Präsidentin queerAltern Bern: Anna Siegenthaler 

 

 

Co-Projektleitung Initiative queer key: Hugo Zimmermann 

 

 

 

Co-Projektleitung Initiative queer key: Maja Ulli 

 

 


